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Es freut uns, Ihnen in der Beilage unser Kursprogramm für das Jahr 2024 zustellen zu können. 
Neben unseren bewährten Ausbildungen und Auffrischungskursen inkl. Prüfung für Gefahrgutbeauftragte, 
bieten wir im kommenden Jahr auch eine Spezialausbildung für Gefahrgutbeauftragte der Klasse 3 an. 
Beachten Sie dazu ebenfalls die separate Ausschreibung in der Beilage. 
Haben Sie eine Ausbildung als GGB? Dann behalten Sie die Gültigkeit ihres Schulungsnachweises im 
Auge! Denn ist der Schulungsnachweis einmal abgelaufen, müssen Sie die ganze Ausbildung zum 
Gefahrgutbeauftragten wiederholen. 
Profitieren vom Kursprogramm der Gefag und schreiben Sie sich in einen Lehrgang / Auffrischungskurs für 
Gefahrgutbeauftragte oder einen anderen spannenden Kurs ein. 
Alle Termine inkl. Anmeldemöglichkeit sind auf unserer Homepage aufgeschaltet (www.gefag.ch/kurse). 

 
Wir würden uns freuen, Sie im 2024 bei einer unserer Aus- oder Weiterbildungen begrüssen zu können und 
wünschen Ihnen frohe Festtage, sowie gute Gesundheit und viel Erfolg für das neue Jahr. 
 
In eigener Sache: digitaler Newsletter 
Wir werden Sie in Zukunft sehr gerne weiterhin mit der gedruckten Ausgabe unseres Newsletters bedienen 
und Ihnen bei dieser Gelegenheit auch weitere gedruckte Unterlagen zukommen lassen. 
Seit dieser Ausgabe unseres Newsletters bieten wir jedoch auch eine elektronische Version an. 
Wenn Sie es also bevorzugen, unseren Newsletter und die Beilagen per E-Mail zu erhalten, können Sie sich 
gerne unter info@gefahrgutberatung.ch bei uns melden. 
 
PS: alle Newsletter sind schon jetzt als Download auf unserer Homepage (www.gefag.ch/downloads) zu 
finden. 
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Frage an den Fachmann für Tankcodierungen 
Einige UN Nummern weisen in der Spalte 12 ein « (+) » auf. Frage: Was bedeutet eigentlich dieses Plus in 
Klammern? Man findet es beispielsweise bei UN 1791, UN 1908, UN 2014, UN 2015, UN 3149 etc. Die 
Spalte 12 enthält den sogenannten Tankcode. Grundsätzlich hat der Tankcode 3 fundamentale 
Bedeutungen: 

1. Ein Tankcode in der Spalte 12 besagt, dass der entsprechende Stoff dieser UN Nummer und 
Verpackungsgruppe der Tabelle 3.2 in Tanks befördert werden darf. 

2. Normalerweise zeigt der Tankcode die Mindestanforderung an den Tank für den entsprechenden 
Stoff, wobei aber auch die Anforderungen der Spalte 13 beachtet werden müssen.  

3. Zudem ist der Tankcode die Spezifikation eines real vorliegenden Tanks hinsichtlich;  
a. Zulassung des Tanks für feste, flüssige oder gasförmige Stoffe 
b. Berechnungsdruck des Tanks 
c. die Anordnung der Öffnungen zum Befüllen und entleeren 
d. die Sicherheitseinrichtung 

Beispielsweise verlangt Natronlauge UN 1824 NATRIUMHYDROXIDLOESUNG, II einen Tank der 
Mindestanforderung L4BN. Nach der Tankhierarchie kann aber jeder höherwertige Tank auch verwendet 
werden. Beispielsweise ein L4BH oder ein L10BH Tank, sofern der Tank seine Armaturen und Dichtungen 
mit dem Füllgut verträglich sind. Diese Hierarchie aber gilt bei den Tankcodierungen mit einem « (+) » nicht. 
Das Plus bedeutet, dass der Tank normalerweise nur für einen bestimmten Stoff zugelassen ist, und damit 
seine Sondervorschriften erfüllt. Die wechselweise Verwendung von Tanks ist nur dann zugelassen, wenn 
dies in der Bescheinigung über die Baumusterzulassung spezifiziert ist. 
 

Prüfungsaufgabe Tankcodierung 

 
 
Frage: Darf dieser im Bild dargestellte Kesselwagen verwendet werden? 

Antwort: Als erstes muss die Tabelle 3.2 des Regelwerks RID konsultiert werden. UN 1181 erlaubt den 
Tanktransport in einem Kesselwagen des Codes L4BH, allerdings nur, wenn der Kesselwagen die 
Anforderungen TU 15 erfüllt. Bei der TU 15 (Tank Use) handelt es sich um eine Verwendungsvorschrift für 
den Betreiber (Die Tanks dürfen nicht zur Beförderung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln verwendet 
werden). Im Gegensatz zum ADR kennt das RID die TE19 für UN 1181 nicht und somit darf dieser Tank für 
den beabsichtigen Zweck verwendet werden. 

Für den Transport auf der Strasse nach ADR müsste zusätzlich die Anforderung TE 19 erfüllt sein. Dabei 
handelt es sich um eine Ausrüstungsvorschrift, welche auf der Aussenseite des Tanks angeschrieben sein 
muss (siehe 6.8.2.5.2 ADR / RID). 
 

Zulassung von Kunststoffverpackungen für flüssige Abfälle 
Wohl in keinem anderen Fall weichen Theorie und Praxis so sehr voneinander ab, wie bei der Beförderung 
von gefährlichen Gütern als Abfälle, welche einer n.a.g. Position zugewiesen wurden. 
In der Praxis wird bestenfalls ein UN -codiertes Fass aus Kunststoff verwendet, da wir ja alle in der Schule 
gelernt haben, Kunststoff ist mit allem verträglich… 
Nach ADR sieht dies aber ganz anders aus: In Absatz 4.1.1.21.1 wird festgelegt, dass bei Verpackungen 
und bei Grosspackmitteln (IBC) aus Polyethylen die chemische Verträglichkeit mit Füllgütern durch 
Assimilierung zu Standardflüssigkeiten nach den in den Absätzen 4.1.1.21.3 bis 4.1.1.21.5 beschriebenen 
Verfahren und unter Verwendung der Liste in Tabelle 4.1.1.21.6 überprüft werden kann, vorausgesetzt, die 
jeweiligen Bauarten wurden mit diesen Standardflüssigkeiten gemäss Abschnitt 6.1.5 oder 6.5.6 unter 
Einbeziehung von Abschnitt 6.1.6 geprüft und die Vorbedingungen in Absatz 4.1.1.21.2 wurden erfüllt. 

Ein Kesselwagen hat den Tankcode L4BH. Er ist noch gültig 
geprüft bis Jan. 2027, erst dann wird eine Ausrüstungsprüfung 
fällig. 
Der Betreiber des Kesselwagens möchte ihn für UN 1181 
Ethylchloracetat, 6.1, II verwenden und hat festgestellt, dass 
der Tankkörper, seine Dichtungen und Armaturen gemäss 
ADR/RID 4.3.2.1.5 für den beabsichtigten Zweck geeignet sind. 



Wenn eine Assimilierung gemäss diesem Unterabschnitt nicht möglich ist, muss die chemische 
Verträglichkeit durch Bauartprüfungen gemäss Absatz 6.1.5.2.5 oder durch Laborprüfungen für 
Verpackungen bzw. für Grosspackmittel (IBC) geprüft werden.  
Die Regel für Sammeleintragungen (Abbildung 4.1.1.21.2) verlangt die genaue Zusammensetzung der 
gefährlichen Güter. In den meisten Fällen führt dies zum Ergebnisfeld «weitere Prüfungen erforderlich», da 
viele chemische Verbindungen nicht mit einer Standardflüssigkeit verbunden sind. Dies ist besonders für 
Abfälle relevant, da die Zusammensetzung nicht genau 
festgelegt werden kann und täglich in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Produktionsprozess variieren kann (z.B. 
flüssige Abfälle, die bei Laboranalysen anfallen, 
gebrauchte Lösungsmittel, die bei mechanischen 
Prozessen oder Reinigungstätigkeiten anfallen, usw.). 
«Weitere Prüfungen» bedeuten beispielsweise, dass die 
gefährlichen Güter sechs Monate lang bei 
Raumtemperatur oder drei Wochen lang auf Prüfmustern 
gelagert werden müssen. Ein solches Verfahren kann aus 
praktischer Sicht nicht auf jede Charge des anfallenden 
Abfalls angewandt werden und ermöglicht auch keine 
effiziente Abfallbewirtschaftung. 

Die Gemeinsame Tagung hat im Herbst 2023 den Vorschlag der FEAD beraten, und nun für 2025 folgenden 
neuen Text vorgeschlagen, welcher angenommen wurde: 
4.1.1.21.7 Abweichend von Absatz 4.1.1.21.1 dürfen flüssige Abfälle, die dem Unterabschnitt 2.1.3.5.5 
zugeordnet sind in Verpackungen aus Polyethylen abgefüllt werden, vorausgesetzt, die Verpackungen 
haben die Prüfungen mit allen in Unterabschnitt 6.1.6.1 beschriebenen Standardflüssigkeiten bestanden. 
Die Verpackungen müssen dem Leistungsniveau der Verpackungsgruppe entsprechen, die gemäss 
Unterabschnitt 2.1.3.5.5 zugeordnet ist. Abweichend von Unterabschnitt 4.1.1.15 ist auf der Grundlage der 
Kenntnis der Zusammensetzung des der flüssigen Abfälle bei Vorhandensein von Stoffen, die eine 
Schwächung der Polyethylen - Verpackung verursachen könnten (z.B. einige chlorierte Verbindungen), 
beträgt die zulässige Verwendungsdauer für diese Verpackungen zweieinhalb Jahre ab dem Datum ihrer 
Herstellung. 

Wie kann der Verpacker von Abfällen nun wissen, ob sein Kanister oder Fass oder IBC aus Kunststoff den 
Vorschriften entspricht?  
Zwei Möglichkeiten: Erstens, er macht es wie bisher und glaubt, wenn er ein UN -codiertes Gebinde 
verwendet, seien alle Vorschriften erfüllt, oder aber er verlangt vom Verpackungslieferanten einen Nachweis 
der Bauartprüfung nach 6.1.5.8 ADR. 
 

Vorschlag der BAM zur Druckbegrenzung von Druckgefässen 
Die Sicherheit von Druckbehältern spielt eine entscheidende 
Rolle beim Transport und der Speicherung von Wasserstoff. 
Die BAM hat gemeinsam mit internationalen Experten 
Empfehlungen zur Druckbegrenzung von Behältern erarbeitet. 
Die Vereinten Nationen (UN) haben dem Antrag Deutschlands 
zur grössenabhängigen Druckbegrenzung von Behältern für 
den sicheren Transport von Wasserstoff zugestimmt. Dieser 
Beschluss markiert einen nachhaltigen Erfolg und ist ein 
Ergebnis der intensiven Bemühungen der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) um die Gewährleistung 
der Sicherheit beim Wasserstofftransport.  
Ziel des nun bei UN angenommenen Vorschlags war es, 
mithilfe eines Grenzwertes für das Produkt aus Druck und 
Volumen den Maximaldruck in Druckgefässen grössenabhängig zu definieren und somit eine wichtige 
Ergänzung zu den Transportvorschriften für diese Behälter zu erreichen. Die Texte werden nun im 
ordentlichen Prozess Eingang für die verkehrsträgerrelevanten Regelwerke finden.  
  

Bildquelle: BAM 



Neue UN-Nummern für Elektrofahrzeuge mit Batterieantrieb 
Der neue Anhang H der IATA DGR Gefahrgutvorschriften 2024, 65. Ausgabe enthält eine Vorschau auf 
Änderungen, die in der Luftfracht von Gefahrgut am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Darunter befinden sich 
auch neue UN Nummern für Elektrofahrzeuge mit Batterieantrieb: 

- UN 3556, Fahrzeug mit Antrieb durch Lithium-Ionen-Batterien 
- UN 3557, Fahrzeug mit Antrieb durch Lithium-Metall-Batterien 
- UN 3558, Fahrzeug mit Antrieb durch Natrium-Ionen-Batterien 

Weiter werden zwei neue UN Nummern für Natrium-Ionen-Batterien im Verzeichnis der gefährlichen Güter 
aufgenommen: UN 3551, Natrium-Ionen-Batterien und UN 3552, Natrium-Ionen-Batterien in oder mit 
Ausrüstungen verpackt. 
Diese neuen UN Nummern werden ab 2025 aber auch bei den anderen Verkehrsträgern relevant. Wir sind 
gespannt auf die spezifischen Anforderungen für die neuen UN Nummern… 
 

BAV kontrolliert pro Jahr über 7000 Güterwagen 
Der Unfall im Gotthard-Basistunnel hat die Frage aufgeworfen, wie die Sicherheit im Schienengüterverkehr 
gewährleistet wird. Verantwortlich für die Sicherheit der Güterzüge sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen 
EVU. Ergänzend führen die SBB als Betreiberin der Bahninfrastruktur und das Bundesamt für Verkehr (BAV) 
als Sicherheitsaufsichtsbehörde Kontrollen im Sinne von Stichproben durch. 
Gemäss Art. 17 des Eisenbahngesetzes sind die EVU für den sicheren Betrieb ihrer Züge verantwortlich. 
Sie müssen ein Sicherheitsmanagementsystem aufbauen, ihr Personal entsprechend ausbilden und 
geeignete Betriebsvorschriften aufstellen. Sie müssen sicherstellen, dass die weiteren beteiligten Akteure – 
Verlader, Wagenhalter, Instandhaltungsstellen etc. – ebenfalls ihre Sicherheitsaufgaben wahrgenommen 
haben. Eine zentrale Aufgabe der Bahnunternehmen ist, die Güterzüge vor der Abfahrt umfassend 
zu kontrollieren. Zusätzlich führen die SBB als Betreiberin der Bahninfrastruktur sowie das BAV Kontrollen 
im Sinne von Stichproben durch. 

Das BAV überprüft schon seit mehr als zehn Jahren jedes Jahr mehrere 
tausend Güterwagen direkt auf dem Bahnnetz – letztes Jahr waren es 
über 7’000 Güterwagen von über 400 Zügen. Das BAV kontrolliert dabei 
sowohl schweizerische als auch ausländische Züge, welche das 
schweizerische Schienennetz nutzen. Das BAV überprüft mit diesen 
Stichproben, ob die Unternehmen ihren gesetzlichen Pflichten 
nachkommen.  
Es hat in den letzten Jahren auch seine Zusammenarbeit mit den 
Sicherheitsaufsichtsbehörden insbesondere der Nachbarländer 
intensiviert, da viele Züge grenzüberschreitend fahren. Bei solchen 
Kontrollen können Fehler entdeckt werden, die mit blossem Auge 
erkennbar sind. Andere Mängel z.B. an den Rädern oder Achsen können 
nur in einer Instandhaltungs-Werkstatt mit Hilfe von spezifischen 
Geräten erkannt werden. Wenn das BAV bei seinen Kontrollen eine 
Häufung bestimmter Mängel entdeckt, ergreift es weitere Massnahmen. 
So hat das BAV 2022 gemeinsam mit SBB Infrastruktur eine 

Spezialkontrolle zu Laufflächenfehlern an Güterzügen durchgeführt. Daraus resultierte unter anderem eine 
Weiterentwicklung im Bereich der Zugkontrolleinrichtungen. Bei seinen Kontrollen konnte das BAV 
feststellen, dass die sogenannten Fehlersummenwerte in den letzten Jahren zurückgegangen sind. 
Grundsätzlich ist der Schienengüterverkehr sehr sicher, Unfälle sind selten. 

Anmerkung der Redaktion: Es scheint auf den ersten Blick eine grosse Anzahl von Kontrollen zu sein. 
Allerdings bei geschätzten 600'000 Zügen mit ca. 1 Mio. Wagen sind die durch SBB und BAV durchgeführten 
Kontrollen im Promille Bereich, also eine eigentliche Feigenblattfunktion. Die Kontrolle und Verantwortung 
den EVU zu überlassen, ist in etwa so wirksam, wie wenn man die Kontrolle der Steuererklärungen dem 
Steuerpflichtigen überlässt... 
Eine Ausrüstung der Wagen mit Entgleisungsdetektoren, wie es von der Schweiz bei Gefahrgutwagen im 
RID gefordert wurde, fand in diesem Gremium wie auch bei der ERA keine Zustimmung. Warum aber 
wurden beim Bau der sehr kostbaren Infrastruktur wie bei der NEAT keine Systeme installiert, welche 
mechanisch, akustisch oder optisch eine Entgleisung anzeigen und den Zug zum Halten bringen? 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


